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Anlage 1 
 
 
 

1. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Abwassergebühren  

vom 08.05.2017 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, der § 

1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), 

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, 

S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des 

Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung 

sowie   des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum 

Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 

559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Olfen in 

seiner Sitzung am ………..... die 1.Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und 

gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den 

angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der 

Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
 
 

§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 



Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den 

Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der 

öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem 

Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge, auch wenn der 

Zeitraum der Erfassung vom Kalenderjahr abweicht. Hat ein Wasserzähler 

nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Stadt 

Olfen unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die 

Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung 

und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um 

dem Gebührenpflichtigen die zweimalige  

 

 

Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen 

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Olfen (§ 46 Abs. 1 LWG 

NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen 

Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der 

Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 

Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als 

Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 

§ 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 

Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 

Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig 

funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu 

führen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler 

obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau 

eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt Olfen 

berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen 

(z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis 

festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung 



sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der 

statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Dabei werden je Person und 

Jahr 40 m³ Wasserverbrauch zugrunde gelegt. Mindestens 40 m³ 

Wasserverbrauch werden auch bei Anschlussnehmern zugrunde gelegt, die 

der Abwasseranlage aus der Eigenversorgungsanlage und aus dem zentralen 

Wasserversorgungsnetz Wasser zu führen. Eine Schätzung erfolgt auch, wenn 

der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert. Bei Anschluss an die 

Eigenversorgungsanlage im Laufe eines Kalenderjahres und bei 

Eigentumswechsel wird für den Rest des laufenden Kalenderjahres und für 

das folgende Kalenderjahr die Gebühr nach dem voraussichtlichen 

Wasserverbrauch vorläufig festgesetzt. Hierbei wird eine durchschnittliche 

Wassermenge von 40 m³ pro Person pro Jahr zugrunde gelegt. Nach 

Bekanntgabe der tatsächlichen Verbrauchsmenge für den jeweiligen 

Erhebungszeitraum wird eine Berichtigungsveranlagung durchgeführt. Mehr- 

oder Minderbeträge werden dann nachgefordert bzw. erstattet.  
 
 
 

§ 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die 

Wassermenge nach Antrag auf 40 m³ pro Person und Jahr entsprechend Abs. 

4 festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der 

Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich. 

 
 
 
 
 

Artikel II 

 



Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.01.2017 in Kraft. 
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